Bestimmungen über die Nutzungsrechte
Alle auf dem Datenträger enthaltenen Informationen, insbesondere auch das Landeslogo, dürfen vom jeweiligen Auftragnehmer ausschließlich nur zur Erfüllung seines Auftrages verwendet werden. Sämtliche Veröffentlichungen und in Verkehr Bringungen von Werken, welcher Art auch immer, die unter Zuhilfenahme der Datenträgerinformationen erstellt worden sind, bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das Land Vorarlberg. Jede Weitergabe des Datenträgers an Dritte ist nur nach vorheriger Genehmigung durch das Land Vorarlberg gestattet, ebenso das Überspielen auf eigene Datenträger. Die auf dem Datenträger enthaltenen Informationen stellen ein Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes dar. Dem Land Vorarlberg stehen alle an diesem Werk existierenden Werknutzungsrechte zu. Dem Land Vorarlberg verbleiben alle Werknutzungsrechte an allen aufgrund der Datenträgerinformationen erstellten Werken durch den Auftragnehmer.

